Gemeinde Nordheim

Kreis Heilbronn

S a t z u n g

Änderung der Friedhofssatzung

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)

vom 26. Juni 2009
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim am 26. Juni 2009 folgende Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung vom 31. Januar 2005, zuletzt geändert am 13. Juni 2008 beschlossen:
§ 1

§ 10 (Allgemeines) Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:

Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:

1. Reihengräber

2. Urnenreihengräber

3. Wahlgräber

4. Urnenwahlgräber

5. anonyme Urnengemeinschaftsstätten

6. Urnenkammern in Urnenstelen

7. Baumgrabstätten für Urnen
§ 2

§ 13 (Urnenreihen- und Urnenwahlgräber) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

Im Friedhof Nordheim werden auch Urnenbestattungen unter Bäumen angeboten.

Auf die Namen der Bestatteten wird lediglich auf einer Hinweistafel hingewiesen, die vor dem Baum angebracht wird.
Im Bereich der Grabstätte ist es nicht zulässig, Blumenschmuck, Kerzen, Lichter und dgl. aufzustellen.
§ 3

§ 13 Abs. 6 bisherige Fassung wird neu Abs. 7.
§ 4
Es wird folgender § 13 a (Urnenwandnischen) eingefügt:

(1)
Urnenkammern sind Grabstätten für die Beisetzung von Aschen in Urnenwänden, an denen auf Antrag Nutzungsrechte verliehen werden. Nutzungsberechtigt sind die durch die Verleihung bestimmten Personen.
(2)
Nutzungsrechte an Urnenwandnischen werden auf die Dauer von 20 Jahren verliehen. Sie werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen. Die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag möglich.

(3)
Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nutzungsrechten besteht nicht.

(4) Urnenwandnischen werden jeweils für bis zu höchstens 2 Urnen vergeben.

§ 5
Es wird folgender § 14 a (Gestaltungsvorschriften für Gräber in den Urnenstelen) eingefügt:
a)
An den Urnenkammern sind nur die von der Gemeinde beschafften Verschlussplatten in einheitlicher Ausführung und Beschriftung zugelassen.
b)
Das Öffnen und Schließen der Kammer erfolgt ausschließlich durch Personal der Gemeinde. Die Beschriftung der Verschlussplatten ist durch den Nutzungs-berechtigten nach den Vorgaben der Gemeinde fachgerecht von einem Steinmetzbetrieb vornehmen zu lassen. Alle mit der Beschriftung zusammenhängenden Kosten trägt der Nutzungsberechtigte.
c)
Die Gestaltung / Beschriftung der Verschlussplatte darf nur als Gravur im Stein ausgeführt werden. Die Verwendung von aufgesetzten Buchstaben oder aufgesetzten Ornamenten ist nicht zulässig. Für die Gravur der Namen und der persönlichen Daten des / der Verstorbenen ist die Schriftart „Kursiva“ zu verwenden. Nur Großbuchstaben sind nicht zulässig. Die erlaubte Schrifthöhe beträgt 15 – 30 mm.
d)
Neben persönlichen Daten des / der Verstorbenen wie Name, evtl. Geburtsname, Geburts- bzw. Sterbedatum, ist auf Wunsch lediglich die Aufnahme eines zusätzlich eingravierten Ornaments (Kreuz, Rose, etc.) zulässig. Die eingravierten Buchstaben und Ornamente sind farblich nach Vorgabe der Gemeinde zu hinterlegen.

e)
An den Kammern und Verschlussplatten ist es nicht zulässig, Blumenschmuck, Kerzen, Lichter und dgl. anzubringen.
§ 6
Das der Friedhofssatzung als Anlage beigefügte Gebührenverzeichnis erhält folgende Fassung:

Nr.
Amtshandlung/Gebührentatbestand
Gebühr

1.
Verwaltungsgebühren

1.1
Genehmigung zur Aufstellung und
Veränderung eines Grabmals

16,00 EUR

1.2
Zustimmung zur Ausgrabung von
Leichen und Gebeinen

16,00 EUR

1.3.
Gebühr für Anschlag in Nordheim

16,00 EUR
Gebühr für Anschlag in Nordhausen

8,00 EUR

2.
Benutzungsgebühren

2.1  
Für die Tätigkeit des Totengräbers

2.1.1. 
Leichenbesorgung

72,00 EUR
In Sonderfällen (z.B. Nachtzeit) können 
allgemein übliche Zuschläge erhoben
werden

2.1.2.
Leichenbeförderung innerhalb der 
Gemeinde

127,00 EUR

2.1.3.
Überführungsannahmen Verstorbener
von Fremdunternehmern
52,00 EUR

2.1.4
Leitung und Aufsicht bei der Bestattung

107,00 EUR

2.1.5.
für Leichenträger, je Träger

47,00 EUR

2.2 Für das Herstellen und Schließen der Gräber

2.2.1.
Grab für Erwachsene und Kinder ab
10 Jahren – einfachtief - 

513,00 EUR

2.2.2.
Grab für Erwachsene und Kinder ab
10 Jahren – doppeltief - 

557,00 EUR

2.2.3.
Grab für Kinder unter 10 Jahren

198,00 EUR

2.2.4.
Urnengrab

88,00 EUR

2.2.5.
Grab für Tot- und Fehlgeburten

119,00 EUR

2.2.6
Zuschlag zu Nr. 2.2.1 bis 2.2.5 bei Bestattungen

an Samstagen

   30 %

3.
Grabnutzungsgebühren

3.1. Überlassung eines Reihengrabes

3.1.1.
Für Personen im Alter von 10 und



mehr Jahren

   800,00 EUR

3.1.2.
für Personen unter 10 Jahren

180,00 EUR

3.2.
Überlassung von Urnengräbern


3.2.1
Urnenreihengrab

350,00 EUR

3.2.2
anonymes Urnengrab

250,00 EUR

3.2.3
Baumgrabstätten

300,00 EUR
3.3
Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

3.3.1.
Wahlgrab, einfachbreit

1.700,00 EUR


Wahlgrab, doppeltbreit

3.400,00 EUR

3.3.2.
Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche

700,00 EUR

3.3.3
Urnenwandnische

700,00 EUR

3.3.4.1. für die Dauer einer Nutzungsperiode


                    wie 3.3.1




 
                     bis 3.3.3
3.3.4.2. für eine davon abweichende 


Nutzungsdauer anteilig nach dem


Verhältnis der Nutzungsperiode


zur erneuten Nutzungsdauer

3.4. Wird bei einem Reihengrab nach Ablauf der Ruhezeit das Recht

eingeräumt, das Grab weiterhin befristet zu pflegen, so wird für

jedes Jahr ein Zwanzigstel der Gebühr nach 3.1 und 3.2 erhoben.

4. Sonstige Leistungen

4.1
Benutzung der Aussegnungshalle

380,00 EUR

4.2.1 Benutzung einer Leichenzelle in der


Aussegnungshalle

160,00 EUR

4.3 Benutzung des Leichenraumes in


Nordhausen

  30,00 EUR

4.4 Mithilfe bei der Sektion, je Hilfskraft


und Stunde

  26,00 EUR

4.5 Ausgraben, Umbetten oder Tiefer-


legen von Leichen, Gebeinen oder


Urnen, je Hilfskraft und Stunde

  26,00 EUR

4.6 Zuschlag zu Nr. 4.4 und 4.5 in besonders


erschwerten Fällen von je




     50 %

§ 7
Diese Satzung tritt am 01. August 2009 in Kraft.

Nordheim, den 26. Juni 2009

Schiek

Bürgermeister

